
Öffentliche Beschlüsse 
 

über die 
76. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Fürstenfeld-

bruck 
 

TOP 3 Sachantrag Nr. 183 von Herrn 2. Bgm Götz für die BBV-
Stadtratsfraktion; Antrag zum ICAN-Appell der Internationalen Kam-
pagne zur Abschaffung von Atomwaffen 

 
 
Beschluss: 
 
Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck schließt sich folgendem Appell der Internationalen 
Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) an: 
 

„Unsere Stadt ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte 
und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen. Wir sind fest überzeugt, dass unsere Ein-
wohnerinnen und Einwohner das Recht auf ein Leben frei von dieser Bedrohung haben. 
Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastrophale, weit-
reichende und langanhaltende Folgen für Mensch und Umwelt nach sich ziehen. Daher be-
grüßen wir den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von 
Atomwaffen 2017 und fordern die Bundesregierung auf, diesem Vertrag beizutreten." 

 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend) 
 
 
 

TOP 4 Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck; Bestätigung des gewählten 
Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters 

 
 
Beschluss: 
 
Gemäß Art. 8 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Feuerwehrgesetz 
(BayFwG) bestätigt der Stadtrat im Benehmen mit dem Kreisbrandrat Herrn Michael 
Ott als Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeldbruck (Stadtbrandin-
spektor) und Herrn Manuel Mai als Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten 
(Stadtbrandmeister). 
 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend) 
 
 
Herr OB Raff gratuliert Herrn Ott und Herrn Mai zur Bestätigung durch den Stadtrat und 
bedankt sich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er wünscht ihnen wei-
terhin viel Freude bei ihrer Tätigkeit und viel Erfolg für die nächste Amtszeit.  
 
 

TOP 5 Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwendungs- 
und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehren der Stadt Fürstenfeldbruck 
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Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt den Erlass der vorliegenden Satzung zur Änderung der Sat-
zung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Fürstenfeldbruck (Anlage 1).  
 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend) 
 
 
 
 

TOP 6 Änderung der "Satzung über die Erhebung von Gebühren für Wo-
chen- und Jahrmärkte" 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag der Verwaltung zur Kenntnis beschließt eine 
Gebühr für einen Standplatz, der vor Ort kassiert werden muss, von zusätzlich 
€ 10,00. 
Der Stadtrat folgt der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses und be-
schließt den Erlass der vorliegenden Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Wochen- und Jahrmärkte in der Stadt Fürstenfeldbruck. 
 
 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend) 
 
 
 
 

TOP 7 Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Bericht Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband für das Jahr 2017 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt den vorgelegten Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverbandes für das Wirtschaftsjahr 2017 zur Kenntnis und beschließt  - nach 
Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung -, die Entlastung gemäß § 25 Abs. 3 EBV.  

 
 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend; ohne Herrn StR Beer) 
 
 
 
 

TOP 8 Personalangelegenheiten; Gewährung einer Großraumzulage an die 
Beschäftigten und einer Ballungsraumzulage an die Beamten der 
Stadt Fürstenfeldbruck 
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ergänzten Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen, den Beschäf-
tigten, Auszubildenden und Praktikanten der Stadt Fürstenfeldbruck mit Wirkung vom 
01.02.2020 eine Großraumzulage München entsprechend der örtlichen Tarifvereinba-
rung Nr. A 35 zwischen der Landeshauptstadt München und der Gewerkschaft ver.di 
(öTV A 35) zu gewähren. 
 
Ferner empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat zu beschließen, den 
Beamtinnen und Beamten der Stadt Fürstenfeldbruck mit Wirkung vom 01.02.2020 eine 
Ballungsraumzulage nach Maßgabe der beamtenrechtlichen Vorschriften des 
Art. 94 BayBesG zu gewähren. 
 
Beide Zulagen werden auf unbestimmte Zeit gewährt und sind durch Stadtratsbe-
schluss widerruflich. Mit den Beschäftigten werden einzelvertragliche Vereinbarungen 
über die Gewährung der Großraumzulage München abgeschlossen, im Rahmen derer 
sowohl eine auflösende Bedingung, ein Widerrufsvorbehalt sowie ein Ausschluss von 
der Zusatzversorgungspflicht geregelt wird. 
 
Die aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 10.12.2013 an die Beschäftigten des Sozi-
al- und Erziehungsdienstes gewährte ergänzende Leistung (TV-EL) wird mit Ablauf des 
31.01.2020 widerrufen. 
 
 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend) 
 
 
Herr Huber, Vorsitzender des örtlichen Personalrates bedankt sich im Namen des 
Personalrates sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Mitgliedern des Stadt-
rates für die konstruktive Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss sowie für die heu-
tige Beschlussfassung. Die Gewährung der Großraumzulage sieht er zu allererst als 
Wertschätzung der Belegschaft; nichtsdestotrotz soll es auch als Anreiz für kommende 
Stellenbewerber (m/w/d) dienen.  
 
 

TOP 9 Bebauungsplan Nr. 28/3-4 für das Gebiet zwischen Augsburger und 
Malchinger Straße; Satzungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Unter Bezugnahme auf die vorberatenden Einzelbeschlüsse und den abschlie-

ßenden Empfehlungsbeschluss des Planungs- und Bauausschuss wird der Be-
bauungsplan Nr. 28/3 „Für das Gebiet zwischen Augsburger und Malchinger 
Straße“ nach abschließender Abwägung der öffentlichen Belange als Satzung 
beschlossen. 
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2. Die Verwaltung wird beauftragt, erforderliche redaktionelle und formale Änderun-
gen im Rahmen der Beschlusslage vorzunehmen. Der Bebauungsplan Nr. 28/3 
„Für das Gebiet zwischen Augsburger und Malchinger Straße“ trägt das Datum 
der Sitzung des Stadtrats, den 28.01.2020. 

 
(Herr StR Weber ist noch nicht anwesend; ohne Herrn StR Dr. Rothenberger) 
 
 
 
 

TOP 10 Haushaltssatzung 2020 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 
2020 und Investitionsprogramm 2019 - 2023 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss: 
 

1. Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes samt Anlagen für 
das Jahr 2020 

 
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2020 einschließlich des Ergeb-
nis- und Finanzhaushalts mit allen Anlagen samt Wirtschaftsplan Veranstal-
tungsforum und Stellenplan in der nach Abschluss der Haushaltsberatungen 
am 19.11. / 27.11. / 03.12. / 16.12.2019 / 07.01. und 14.01.2020 vorliegenden 
Fassung gemäß Art. 63 i. V. m. Art. 65 GO. 

 
2. Beschlussfassung des Finanzplanes und des zugrunde liegenden mittel-

fristigen Investitionsprogrammes für den Finanzplanungszeitraum 2019 
– 2023 

 
Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das zugrunde liegende Mehrjah-
resinvestitionsprogramm für die Jahre 2019 – 2023 in der nach den Vorbera-
tungen des Haupt- und Finanzausschusses vorliegenden Form. 

 
(Herr StR Stockinger ist nicht mehr anwesend)= 
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